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Dieses Arbeitsblatt soll nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die 
inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 
 

 

Umsatzsteuer für Speisen auf sieben Prozent reduziert 

Die Bundesregierung hat das Steueränderungsgesetz 2025 am 10. September auf den Weg 
gebracht. Am 4. Dezember hat der Bundestag den Gesetzesentwurf beschlossen. Am 19. 
Dezember hat der Bundesrat zugestimmt. Die steuerlichen Verbesserungen sollen 
überwiegend zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. 

Aufgrund der Zustimmung des Bundesrates am 19.12.2025 wird die Umsatzsteuer für 
Speisen in der Gastronomie – mit Ausnahme der Abgabe von Getränken – ab dem 1. Januar 
2026 von derzeit 19 Prozent auf sieben Prozent reduziert. Damit soll die 
Gastronomiebranche gestärkt werden. 

Von der Senkung der Umsatzsteuer profitieren Restaurants, Bäckereien, Metzgereien, der 
Lebensmitteleinzelhandel, Catering-Anbieter sowie Kita-, Schul- und 
Krankenhausverpflegung. 

Bitte beachten Sie dies und programmieren Sie ggf. Ihr Kassensystem entsprechend! 
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